
Betriebe darauf nicht, informiert er 
spätestens nach Ablauf von vier Wo
chen den Kreisstaatsanwalt, damit 
dieser überprüft, ob die Betriebslei
ter ihre gesetzlichen Pflichten er
füllt haben.
Der Kreisstaatsanwalt informiert die 
Kreisdirektion bei Straftaten, durch 
die derartige Schadensfälle vorsätz
lich oder fahrlässig verursacht wur
den, über den Grad der Schuld des 
Täters, damit ggf. durch die vorläu
fige Zurückbehaltung eines Teils der 
Versicherungsleistungen erzieherisch 
auf die Betriebe eingewirkt werden 
kann, ihrer Verantwortung für den 
Schutz des sozialistischen Eigentums 
und für die Erziehung der Werktä
tigen zum sorgfältigen Umgang da
mit nachzukommen.
Wird von Betrieben die Frist zur 
Geltendmachung der materiellen 
Verantwortlichkeit versäumt oder 
haben sie ihre diesbezüglichen Pflich
ten nicht erfüllt, prüft die Staatliche 
Versicherung, inwieweit sie die be
reits erbrachten Leistungen von den 
Betrieben zurückfordert. Dieses Recht 
der Staatlichen Versicherung ist in 
§ 10 Abs. 5 der VO über die Versi
cherung der staatlichen Organe und 
in § 10 Abs. 3 der VO über die Ver
sicherung der sozialistischen Be
triebe der Landwirtschaft ausdrück
lich fixiert.
Durch diese gegenseitigen Informa
tionen können die Staatsanwälte ih
rer Aufgabe, die sozialistische Ge
setzlichkeit zu gewährleisten, besser 
gerecht werden und Verletzungen 
der Pflicht zur Geltendmachung der 
materiellen Verantwortlichkeit wirk
samer entgegentreten.
An der Auswertung der staatsan- 
waltschaftlichen Proteste und Hin
weise, die in der Folgezeit ergingen,

In der Praxis der Gerichte treten 
wiederholt Fragen zum Schaden
ersatz und zur Wiedergutmachungs
verpflichtung in Verfahren wegen 
Verkehrsstraftaten auf (vgl. dazu 
auch J. S c h l e g e l  / R .  S c h r ö d e r  
in NJ 1976 S. 454 f.). Die drei nach
stehenden Rechtsstandpunkte hat das 
Oberste Gericht unter Beachtung 
von Auffassungen der Bezirksge
richte erarbeitet und seiner Recht
sprechung zugrunde gelegt.
1. Den Umfang des Schadenersatzes 
haben einige Gerichte in ihren Ent
scheidungen mit der Begründung re
duziert, daß der Geschädigte trotz 
Kenntnis der alkoholischen Beein
flussung des Fahrzeugführers mitge
fahren sei bzw. daß er vor Antritt 
der gemeinsamen Fahrt zum Alko
holgenuß animiert habe und die al
koholische Beeinflussung des Fahr
zeugführers kausal für den ver
ursachten Verkehrsunfall gewesen 
sei.
Solche Entscheidungen verletzen das 
Gesetz. Jedes von der Deutschen 
Volkspolizei zum Verkehr auf öf
fentlichen Straßen zugelassene und

hat in der Regel neben dem Staats
anwalt auch der Direktor der Staat
lichen Versicherung teilgenommen. 
Dabei ging es insbesondere darum, 
die ideologischen Ursachen für die 
fehlerhaften Auffassungen ausräu
men zu helfen, die der Nichtprüfung 
der materiellen Verantwortlichkeit 
bei versicherten Schadensfällen zu
grunde lagen. Wir beschränkten 
uns jedoch nicht auf die Auswertung 
der Aufsichtsmaßnahmen, sondern 
nutzten auch im Rahmen unserer 
allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit in 
Betrieben und LPGs alle Gelegen
heiten, auf diese Problematik auf
merksam zu machen.
Darüber hinaus wurde in Schulun
gen der Konfliktkommissionen dar
auf hingewiesen, daß die Anwen
dung der materiellen Verantwortlich
keit bei schuldhaft verursachten Ver
kehrsunfällen ein echter Erziehungs
faktor ist, weil die Schuldigen einen 
Teil des von ihnen verursachten 
Schadens der Gesellschaft ersetzen 
müssen. Dieser Hinweis war not
wendig, weil in einigen Fällen der 
Antrag der Betriebsleitung abgelehnt 
worden oder die Konfliktkommis
sion bei der Festsetzung der Höhe 
des zu ersetzenden Betrags unbe
gründet weit unter dem Antrag des 
Betriebsleiters geblieben war.
Die gute Zusammenarbeit zwischen 
den Mitarbeitern der Staatlichen 
Versicherung und den Staatsanwäl
ten hat dazu geführt, daß die Be
triebe jetzt auch bei derartigen 
Schadensfällen regelmäßig die mate
rielle Verantwortlichkeit der Werk
tätigen prüfen und konsequent durch
setzen.

HANS-JÜRGEN SEIDLITZ, Staatsanwalt
des Kreises Bad Doberan

registrierte Kraftfahrzeug ist gemäß 
§ 1 Abs. 1 der VO über die Kraft- 
fahr-Haftpf licht-Versicherung vom
16. November 1961 (GBl. II S. 503) 
i. d. F. der 2. VO über die Kraftfahr- 
Haftpflicht-Versicherung vom 12. Ja
nuar 1971 (GBl. II S. 93) versichert. 
Von der Staatlichen Versicherung 
wird ein umfassender Versicherungs
schutz gewährt. Nach § 1 der AO 
über die Allgemeinen Bedingungen 
für die Kraftfahr-Haftpflicht-Versi
cherung vom 12. Januar 1971 (GBl. II 
S. 93) wird dem Geschädigten der 
volle Ersatz von Schäden und Auf
wendungen sowie Schmerzensgeld 
garantiert, soweit diese im Zusam
menhang mit dem Unfall entstanden 
sind, die Ersatzansprüche berechtigt 
sind und die Schäden nicht durch 
andere staatliche oder betriebliche 
Leistungen ausgeglichen werden.
Die Staatliche Versicherung darf die 
Zahlung von Schadenersatz an den 
Geschädigten auch dann nicht redu
zieren, wenn dieser die Herbeifüh
rung des Schadens mit bewirkt hat 
(z. B. durch das Animieren des Fah
rers zum Alkoholgenuß). Hat der Ge

schädigte gemäß § 198 StPO Scha
denersatzantrag gestellt oder ist eine 
Verpflichtung zur Wiedergutma
chung des Schadens gemäß § 33 Abs. 3 
StGB auszusprechen, dann hat das 
Gericht keine Möglichkeit, unter die
sen Bedingungen den Umfang des 
Schadenersatzes bzw. der Wiedergut
machung zu reduzieren.
2. Die Verpflichtung zur Wiedergut
machung des Schadens gemäß §33 
Abs. 3 StGB kann trotz Haftpflicht
versicherung in den Fällen ausge
sprochen werden, in denen die Staat
liche Versicherung einen Regreßan
spruch hat. Gemäß § 5 Abs. 1 
Buchst, b und c der Allgemeinen Be
dingungen für die Kraftfahr-Haft- 
pflicht-Versicherung sind zur Rück
zahlung der von der Staatlichen Ver
sicherung geleisteten Entschädigungs
beträge diejenigen Personen ver
pflichtet, die das Kraftfahrzeug un
befugt benutzt und mit diesem einen 
Schaden verursacht haben, sowie die 
Versicherten, die unter Alkoholein
fluß gefahren sind und schuldhaft 
einen Schaden verursacht haben. Der 
unter solchen Bedingungen von der 
Staatlichen Versicherung zunächst 
geleistete Schadenersatz berechtigt 
und verpflichtet die Versicherung, 
Maßnahmen zum Schutz des Volks
eigentums in Form des Regresses zu 
prüfen und einzuleiten.
Die möglichen Dispositionsbefugnisse 
der Versicherung sind für die ge
richtliche Praxis zur Anwendung des 
§ 33 Abs. 3 StGB ohne Bedeutung. 
Hat jedoch die Staatliche Versiche
rung in bestimmten Fällen auf den 
Regreßanspruch verzichtet, dann 
kann dem Verurteilten die Nicht- 
Rückzahlung des Entschädigungsbe
trags nicht als ein Sich-Entziehen 
von der Wiedergutmachungsver
pflichtung i. S. des § 35 Abs. 4 Ziff. 2 
StGB und damit nicht als Grund für 
den Widerruf der Bewährungszeit 
angelastet werden. Diese Situation 
unterscheidet sich nicht von den Fäl
len, in denen die Pflicht zur Wieder
gutmachung zwar ausgesprochen 
wurde, der Geschädigte jedoch aus 
den unterschiedlichsten Gründen 
später auf Wiedergutmachung ver
zichtet.
3. Eine , Verpflichtung zur Wieder
gutmachung des Schadens gemäß § 33 
Abs. 3 StGB darf dem Täter nicht 
auferlegt werden, wenn er im Zu
sammenhang mit einer von ihm be
gangenen Verkehrsstraftat nur sich 
selbst verletzt hat und deshalb Lei
stungen der Sozialversicherung in An
spruch nimmt. Dieser Verpflichtung 
stehen die Regelungen der VO über 
die Sozialversicherung der Arbeiter 
und Angestellten — SVO — vom 
14. November 1974 (GBl. I S. 531) 
entgegen. Danach hat jeder versi
cherte Werktätige sowie der in 
§§ 18, 19 SVO genannte Peronen- 
kreis bei Eintritt eines Versiche
rungsfalls u. a. auch Anspruch auf 
ärztliche Leistungen, und zwar un
abhängig von den Gründen, die zu 
einer Verletzung führten.
Die Fälle, in denen zu Unrecht im 
Zusammenhang mit einer Verletzung
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